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NOTRUFE- BEREITSCHAFTSDIENSTE  
DER ÄRZTE & APOTHEKEN
Für alle Notfalldienste gilt an Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr, an Werktagen 18.00 - 08.00 Uhr

POLIZEI
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Heitersheim 506990

FEUERWEHR 112
Feuerwehrkommandant Markus Karrer 0172/6270378

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Arztlicher Notfalldienst   116 117
Allgemeine Notfallpraxis Müllheim, HELIOS Klinik Müllheim, He-
liosweg 1, 79379 Müllheim
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  10 - 18 Uhr
Notfallpraxis Augen Freiburg, Universitätsaugenklinik Freiburg, 
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  8 - 18 Uhr
Notfallpraxis Kinder Freiburg, St. Josephs-Krankenhaus, Sau-
tierstr. 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten: 
Mo - Do  19 - 22.30 Uhr, 
Fr  16 - 22.30 Uhr,
Sa, So und an Feiertagen  8 - 22.30 Uhr
Notfallpraxis HNO Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar 
Klinikum VS, Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  10 - 20 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Tierärztlicher Notdienst  0761/72266
Vergiftungs-Info-Zentrale 0761/19240
Verbandswassermeister Michael Schlegel  07634/40215  
Notdienst:  07634/40251 
Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau 0761/2187-2971
Sozialstation Südlicher Breisgau 07633/12219
Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation: 
Karin Birk 07664-4058069 oder 0176-17612624 
 karin.birk@familienwerk-soelden.de

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova 
Stördienst Gasversorgung 0800 2 767 767
Strom
Energiedienst Netze GmbH 07623/ 92-1800
Störungsnummer 07623/ 92-1818

BÜRGERMEISTERAMT
Telefon 5617-0
Fax 5617-99
www.ballrechten-dottingen.de
gemeinde@ballrechten-dottingen.de

Tel. 5617-11 Annette Löffler Bürgeramt, Standesamt
 5617-12 Heike Schopferer Sekretariat/Tourist-Info/
   Amtsblatt
 5617-13 Andreas Hilzinger Hauptamt/Bauamt
 5617-14 Patrick Becker Bürgermeister
 5617-15 Carina Langer Kasse
 5617-16 Sara Ardelt Rechnungsamt
 5617- 18 Sabine Schropp Mitarbeiterin 
   Rechnungsamt/
   Steueramt
 5617 -27 Stefanie Brenn Mitarbeiterin
 5617- 28 Susanne Hofmann Bauamt/Flüchtlinge
 5617- 29 Raphaela Grathwol Rechnungsamt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:  8.00 - 12.00 Uhr
Montag:  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch:  14.00 – 18.00 Uhr

WERTSTOFFANNAHMETERMINE  
AUF DEM BAU- UND RECYCLINGHOF

Freitags:  17:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Samstags:  09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

NÄCHSTE LEERUNGEN
Restmüll: Freitag, 26.01.2024
Gelbe Tonne: Montag, 29.01.2024
Biotonne:  Mittwoch, 07.02.2024

ÖFFNUNGSZEITEN DER SCHNITTGUT -  
SAMMELSTELLE SULZBURG

Laufener Straße/Betberger Straße, 79295 Sulzburg 
November bis Februar:  Freitag: 15:00 - 16:30 Uhr 
  Samstag: 14:00 - 16:00 Uhr 

APOTHEKENNOTDIENST
Donnerstag, 25.01.2024
Bad-Apotheke im Paracelsus-Haus, Freiburger Str. 20
Bad Krozingen, Tel. 07633/150150
 
Freitag, 26.01.2024
Batzenberg-Apotheke, Basler Str. 82
Schallstadt-Wolfenweiler, Tel. 07664/60180
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Str. 23
Neuenburg, Tel. 07631/793700
 
Samstag, 27.01.2024
Schwarzwald-Apotheke, Tulpenbaumallee 22 A
Bad Krozingen, Tel. 07633/8070468
Blauen-Apotheke, Freiburger Str. 15
Schliengen, Tel. 07635/8262575
 
Sonntag, 28.01.2024
Zollmatten-Apotheke, Poststr. 22
Heitersheim, Tel. 07634/510511
 
Montag, 29.01.2024
Malteser Apotheke, Im Stühlinger 16
Heitersheim, Tel. 07634/2039
Fohmann’sche Apotheke, Eisenbahnstr. 13
Schliengen, Tel. 07635/556
 
Dienstag, 30.01.2024
Hebel-Apotheke, Werderstr. 31 A
Müllheim, Tel. 07631/2253
Schneckenthal Apotheke, Schwabenmatten 3
Pfaffenweiler, Tel. 07664/600900
 
Mittwoch, 31.01.2024
Katharina-Barbara-Apotheke, Hauptstr. 48
Sulzburg, Tel. 07634/8228
Die Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4
Neuenburg, Tel. 07631/7710
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Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Gemeinderats am 9. Juni 2024
 
1.  Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regel-

mäßige Wahl des Gemeinderats statt.
  In Ballrechten-Dottingen sind dabei 10 Gemeinde-

räte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Ge-
meinderäte zu wählen sind.

 
2.  Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschlä-

ge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser 
Bekanntmachung und spätestens am 28. März 
2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses – Bürgermeisteramt Ball-
rechten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 
Ballrechten-Dottingen schriftlich einzureichen. 
Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurück-
gewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und 
von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigungen eingereicht werden.

  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede 
Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2  Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber 
enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.

  Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in 
mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in 
einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlge-
biet oder in einer Versammlung der von diesen aus 
ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 
in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung 
vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher 
Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag 
festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung 
im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in geheimer Ab-
stimmung mit der Mehrheit der anwesenden An-
hänger wählen und in gleicher Weise deren Reihen-
folge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die 
Gemeinde.

2.3.1   Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden 
(sog. gemeinsame Wahlvorschläge), können in ge-
trennten Versammlungen der beteiligten Parteien 
und Wählervereinigungen oder in einer gemeinsa-
men Versammlung gewählt werden. Die Hinweise 
für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten ent-
sprechend.

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag 
Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr 
vollendet hat.

 Nicht wählbar sind Bürger,
 ●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepub-

lik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
 ●   die infolge Richterspruchs in der Bundesrepu-

blik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen;

 ●  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind 
außerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer 
zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder 
einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, 
die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten
 ●  den Namen der einreichenden Partei oder Wäh-

lervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese. Wenn die einrei-
chende Wählervereinigung keinen Namen führt, 
muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;

 ●  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, 
Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerber;

 ●     bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsange-
hörigkeit angegeben werden.

  Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Rei-
sepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetra-
gener Ordensname oder Künstlername angegeben 
werden.

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge 
aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal 
aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stim-
menzahlen vorgeschlagen werden.

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen 
müssen von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die 
Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigungen sind von den drei 
Unterzeichnern der Niederschrift über die Bewer-
beraufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teil-
nehmer – vgl. 2.10) persönlich und handschriftlich 
zu unterzeichnen.

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständi-
gen Vertretungsberechtigten jeder der beteiligten 
Gruppierungen nach den für diese geltenden Vor-
schriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 
2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeich-
net sein für die Wahl des Gemeinderats von 10 Per-
sonen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahl-
berechtigt sind (Unterstützungsunterschriften);

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für 
Wahlvorschläge

 ●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon 
in dem zu wählenden Organ vertreten sind;

 ●  von mitgliedschaftlich und nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen, 
die bisher schon in dem zu wählenden Organ 
vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der 
Mehrheit der für diese Wählervereinigung Ge-
wählten unterschrieben ist, die dem Organ zum 
Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags 
noch angehören.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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2.9.1   Die Unterstützungsunterschriften müssen auf 
amtlichen Formblättern einzeln erbracht wer-
den. Die Formblätter werden auf Anforderung der 
Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzen-
den des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet 
ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Ball-
rechten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 
Ballrechten-Dottingen – kostenfrei geliefert. Als 
Formblätter für die Unterstützungsunterschriften 
dürfen nur die ausgegebenen amtlichen Vordru-
cke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der 
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichen-
den Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kenn-
wort der Wählervereinigung anzugeben. Diese An-
gaben werden von der ausgebenden Stelle im Kopf 
der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstel-
lung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt 
werden.

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen die Erklärung auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterzeich-
nen; neben der Unterschrift sind Familienname, 
Vorname, Tag der Geburt und Anschrift (Haupt-
wohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Un-
terzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unter-
zeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der 
Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, müssen zu dem Formblatt den 
Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Ver-
sicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 
3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind 
die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung 
nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) 
wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklä-
ren, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder 
vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemein-
de dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungslose 
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahl-
vorschlag unterstützen wollen, müssen ihre Wahl-
berechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b 
Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend.

2.9.3   Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag 
für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere 
Wahlvorschläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für 
diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO).

2.9.4   Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung 
der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig 
(§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5   Die vorstehenden Ausführungen gelten entspre-
chend auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
 ●  eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewer-

bers, dass er der Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zugestimmt hat; die Zustimmungserklä-
rung ist unwiderruflich;

 ●  von einem Unionsbürger als Bewerber eine ei-
desstattliche Versicherung über seine Staats-
angehörigkeit und Wählbarkeit sowie auf Ver-
langen eine Bescheinigung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitglied-
staates über die Wählbarkeit;

 ●  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrre-
gelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und 
nach den Bestimmungen des § 26 Bundesmel-
degesetz von der Meldepflicht befreit und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, müssen 
in der o. g. eidesstattlichen Versicherung fer-
ner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hat-
ten;

 ●  eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/
Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 
2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, 
Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter 
bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis 
enthalten; außerdem muss sich aus der Nie-
derschrift ergeben, ob Einwendungen gegen 
das Wahlergebnis erhoben und wie diese von 
der Versammlung behandelt worden sind. Der 
Leiter der Versammlung und zwei wahlberech-
tigte Teilnehmer haben die Niederschrift hand-
schriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung 
ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung 
durchgeführt worden sind; bei Parteien und 
mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigungen müssen sie außerdem an Eides statt 
versichern, dass dabei die Bestimmungen der 
Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung ein-
gehalten worden sind;

 ●  die erforderliche Zahl von Unterstützungsun-
terschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag 
von wahlberechtigten Personen unterzeichnet 
sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 
2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen;

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetz-
buchs; er ist zur Abnahme der Versicherungen an 
Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemein-
dewahlausschusses kann außerdem verlangen, dass 
ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse in 
seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute 
mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen bezeichnet werden. Sind keine 
Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauens-
leute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der 
Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorga-
nen entgegenzunehmen.

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften 
über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und 
sonstige Erklärungen sowie für Zustimmungserklä-
rungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürger-
meisteramt Ballrechten-Dottingen, Alfred-Löff-
ler-Str. 1, 79282 Ballrechten-Dottingen.
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3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b 
Abs. 1 KomWO.

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch 
nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreis-
tags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis verloren haben und vor 
Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wie-
der in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Haupt-
wohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag 
noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der 
Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen 
hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist 
dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt 
des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht 
zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung 
erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahl-
berechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der 
er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3  Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, 
sich aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten 
in der Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich auf-
halten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass 
er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt 
hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindes-
tens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird.

3.4  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bun-
desmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzu-
schließen.

3.5  Alle genannten Anträge auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklä-
rungen und eidesstattlichen Versicherung und 
Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürger-
meisteramt Ballrechten-Dottingen, Alfred-Löff-
ler-Str. 1, 79282 Ballrechten-Dottingen einge-
hen.

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderli-
chen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Ball-
rechten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 
Ballrechten-Dottingen bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen; § 30 der Kommunalwahlordnung gilt 
entsprechend.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betrof-
fene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht 
gleichzeitig einen Wahlschein beantragt hat.

  
Hinweis zur Wahl der Kreisräte am 9. Juni 2024 
Mit der Wahl der Gemeinderäte findet auch die Wahl der 
Kreisräte statt. Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen bildet 
mit den Nachbargemeinden Eschbach, Heitersheim und 
Neuenburg den Wahlkreis 6 Neuenburg. Auf diesen Wahl-
kreis entfallen fünf Sitze. Alles Weitere zur Wahl der Kreisräte 
am 9. Juni 2024 kann der Wahlbekanntmachung durch den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald entnommen werden.

DER NÄHE DEN VORRANG GEBEN

Textiltreff
Wir treffen uns ab jetzt wieder 14tägig jeden zweiten 
und vierten Dienstag im Monat ab 15.30 Uhr zum "Of-
fenen Textiltreff" in der Aula der Sonnenberg-Schule in 
Ballrechten. Wir stricken, filzen, nähen, spinnen, sticken 
oder basteln, je nach Bedarf und Lust und Laune. Wäh-
rend der Schulferien finden keine Treffen statt. Neulin-
ge und alte Hasen sind herzlich willkommen.

Abfallgefäß  
eingefroren - was tun?
Bei Minusgraden friert Abfall, 
speziell Bioabfall, recht schnell 
an der Gefäßwand der Tonne fest. 
Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dürfen Müll-
werker nicht in die Müllgefäße greifen. Es empfiehlt 
sich daher, die Abfälle selbst kurz vor der Leerung 
nochmals zu lockern. Mit einem Besenstiel, Spaten 
oder ähnlichem lässt sich der Abfall von der Gefäß-
wand lösen.
 
Tipps für die Biotonne:
Damit sich möglichst wenig Feuchtigkeit in der Bio-
tonne befindet, die Küchenabfälle gut abgetropft und 
in Zeitungspapier oder Papiertüten eingepackt in die 
Tonne geben.
Nach der Leerung die Biotonne möglichst austrocknen 
lassen und vor dem Befüllen erst mit einigen Lagen 
Zeitungspapier oder Karton auslegen.
 
Notfalls kann man sich bei der Gemeindeverwaltung 
einen gebührenfreien, "Winter-Notfallsack" besorgen, 
der bei der nächsten Restmüll-Abfuhr mit bereitge-
stellt werden kann.
 
Haben Sie noch Fragen?
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707 www.lkbh.de/alb
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FRAUEN TREFFEN FRAUEN

Frauen treffen Frauen – und Männer  
dürfen diesmal auch ...
Der nächste (Frauen-) Stammtisch findet am 
Mittwoch, dem 7. Februar 2024 um 20:00 Uhr im Anwe-
sen Mitzel, Neue Kirchstraße 32 statt.
 
Das Thema des Abends lautet „Künstliche Intelligenz“.
Die Mathematiker Joachim Keck aus Burkheim und Peter 
Mitzel aus Ballrechten-Dottingen wollen einen Einblick in 
diese Technologie geben, Chancen und Risiken erläutern 
und Mythen entzaubern.
 
Alle interessierten Damen und Herren (!) sind herzlich ein-
geladen, und wir freuen uns auf Ihr Kommen.
 
Ihre Ansprechpartnerinnen:
 
Iris Fritz, Tel. 8047
Sabine Mitzel, Tel. 592559
Barbara Burgert, Tel. 8915
 

KINDERGÄRTEN

Familien im Blick

Einzelne freie Plätze gibt es noch in folgenden Kursen:
MädchenRaum für Mädchen die aktuell die 4. oder 5. Klas-
se besuchen
Der MädchenRaum ist eine beständige Mädchengruppe, 
in der wir gemeinsam Mädchenthemen auf dem Weg vom 
Kind zur Frau begegnen, kreativ entdecken, spielerisch 
Wissen bekommen und jede Frage willkommen ist. Der 
MädchenRaum orientiert sich in seinen konkreten Inhal-
ten, an der Lebenswelt und Entwicklung seiner Mädchen 
und bietet einen geschützten,  wertschätzenden, offenen 
und vertrauensvollen Raum, welcher eingerahmt wird von 
gemeinsamen "Goldenen Regeln". Ergänzend gibt es Tage 
innerhalb des MädchenRaums, die wir mit Erleben außer-
halb auf einem Pferdehof  verbringen werden.
Freitags von 15.30 - 17.00 Uhr: 19.01., 02.02., 23.02., 
15.03., 12.04., 03.05., 07.06., 28.06.2024
  
MassageRaum – Babymassage-Workshop
Dieser Workshop richtet sich an alle Familien, deren Baby 
schon zu mobil für einen ganzen Babymassagekurs ist. 
Wenn Du dennoch gerne Massageeinheiten kennenlernen 
und in Deinen Alltag einbinden möchtest ist dieser Work-
shop genau das Richtige für Dich.
Samstag, den 10.02.2024 von 10 Uhr bis 12 Uhr
  
Kinoabend „Liebe, Wut und Milchzähne“
19. März um 19:00 Uhr (Filmlänge 61 Minuten) mit an-
schließender Diskussionsrunde
  
WaldKinderRaum für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren
Der WaldKinderRaum ist eine beständige Waldspielgrup-
pe in der wir gemeinsam den Wald in all seiner Vielfalt in 
allen 4 Jahreszeiten erkunden, berühren, riechen, sehen, 
hören.... Im WaldKinderRaum erleben sich die Kinder als 
Teil der Natur. Die Natur ist dabei ein perfekter Lernraum 
– denn sie gibt uns was wir gerade brauchen. Das Ursprüng-
liche, das direkte Wahrnehmen der Elemente, der Einsatz 

von Phantasie und Kreativität, Räume des Tobens, aber 
auch der Stille.
Freitags von 15.00 - 17.00 Uhr: 01.03., 08.03., 15.03., 
22.03., 19.04., 26.04. und 03.05.2024
  
Training für HeldenKidZ
im Training lernen die Kinder auf spielerische Art: 
-    Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstwirksamkeit
-    eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Handeln
-    friedvoll Konflikte zu lösen und Grenzen zu setzen
-    die eigenen Gefühle wahrzunehmen und als Wegweiser 

zu nutzen
-   respektvoll mit sich und anderen umzugehen
-    richtig Hilfe zu holen und wann das nötig ist
 
Somit können die Kinder und deren Umfeld (Familie, Kin-
dergarten/ Schule, Freunde, ...) sich künftig erfreuen an 
mehr Harmonie im Alltag, einer entspannteren Atmosphä-
re, mehr Leichtigkeit und Freude sowie einem respektvol-
len Miteinander.
 
09.3.2024 und 16.3.2024 von 9:30 bis 12:00 Uhr 
 
Weitere Informationen findet Ihr auf unserer 
Homepage www.familien-im-blick.de
Anmeldung via Email: info@familien-im-blick.de 
oder telefonisch unter 07633-9240146

 
Das Team von Familien im Blick freut sich auf Euch

SCHULNACHRICHTEN

Informationsabend  
der Johanniterschule Heitersheim
Tag der offenen Tür für Grundschuleltern und Viert-
klässler
In den kommenden Wochen steht in vielen Familien die 
Entscheidung an, welche weiterführende Schule ihr Kind 
nach Abschluss der Grundschule besuchen wird. Um bei 
dieser Entscheidung zu helfen, lädt das Kollegium und die 
Schulleitung der Johanniterschule Heitersheim Eltern und 
ihre Kinder zu einem Informationsabend/Tag der offenen 
Tür
 

am Mittwoch, den 7. Februar 2024, 17.00 Uhr,
in den Bürgersaal der Malteserhalle Heitersheim,

 
ein.
 
Nach einer allgemeinen Information erhalten Interessier-
te bei einem Rundgang durch die Schule Einblicke in die 
Unterrichtsarbeit und können sich die Räumlichkeiten der 
Schule ansehen. Lehrkräfte, Eltern und Schulleitung der 
Johanniterschule beantworten gerne individuelle Fragen.
Während des Informationsblocks und des Rundgangs hal-
ten Schülerinnen und Schüler der Johanniterschule zu-
sammen mit Lehrerinnen und Lehrern für die Viertklässler 
ein besonderes Programm bereit. Die Grundschüler kön-
nen dabei die Schule und die Unterrichtsfächer erkunden 
und bei vielen Aktivitäten auch gleich selbst mitmachen.
Alle wichtigen Informationen sind auf der Homepage 
www.johanniterschule-heitersheim.de zu finden.
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler aus Klasse 4 
der Grundschule an der Johanniterschule Heitersheim für 
die Schularten „Werkrealschule“ und „Realschule“ findet 
am Dienstag, 05.03.2024, und Mittwoch, 06.03.2024, 
jeweils von 8-12 Uhr und von 14-16 Uhr, sowie am Freitag, 
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08.03.2024 von 8-12 Uhr statt. Zur Anmeldung müssen 
die Formulare der Grundschule für die weiterführende 
Schule (Blatt 3 und 4) der Grundschulempfehlung, die 
Geburtsurkunde des Kindes und der Nachweis über den 
Masernschutz (Impfbuch) vorgelegt werden. Die Anwesen-
heit des Kindes ist nicht erforderlich.
Für die Anmeldung stehen ebenfalls die gesamten digita-
len und auch analogen Wege offen. Die unterschriebenen 
Anmeldeunterlagen können gerne per Post oder E-Mail zu-
geschickt werden.
 
 

PARTEIEN

Freie Wählergemeinschaft 
Ballrechten-Dottingen e.V.

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, 
wir laden Sie sehr herzlich ein zur 

Mitgliederversammlung der Freien Wähler 
Gemeinschaft Ballrechten-Dottingen e.V. 

am Montag, dem 29. Januar 2024
um 20.00 Uhr im Gasthaus Engel

  
Tagesordnung:  
Top 1 Begrüßung
Top 2 Totenehrung
Top 3 Bericht
 - des Vorstandes
 - der Schriftführerin
 - des Rechners
 - des Kassenprüfers
Top 4 Entlastung des Vorstandes
Top 5  Wahl des Vorstandes
 - Bestellung eines Wahlleiters
 - Vorstandswahl
Top 6  Festlegung der Listenplätze für die Gemeinde-

ratswahl 2024
 - Vorstellung der Kandidat*innen
 - Bestellung eines Wahlleiters
 - Bestellung einer Zählkommission
 - Wahl der Listenplätze
Top 7 Kreistagswahl 2024
Top 8 Aktivitäten 2024 / Aktuelles
Top 9 Sonstiges / Wünsche und Anträge
 
Wir freuen uns, an diesem Abend zahlreiche Mitglieder, in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger zu begrüßen.
   
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Burgert, Vorsitzende
Freie Wähler Gemeinschaft Ballrechten – Dottingen e.V.
 
 

VEREINE

Musikverein

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Musik-
vereins 
Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Ballrech-
ten-Dottingen findet am Freitag, den 26. Januar 2024 
um 20.00 Uhr im Probelokal des Musikvereins im Haus 
der Vereine statt.

Tagesordnung  
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Bericht des Dirigenten
8. Mitteilungen des Vorsitzenden
9. Wünsche und Anträge
10. Verschiedenes

Alle Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde
unseres Vereins sind herzlich eingeladen.

Joachim Löffler
Vorsitzender

Altenwerk - Seniorentreff

Fasnet beim Altenwerk-Seniorentreff
Hallo Leute seid ihr bereit, denn Fasnet ist nur kurze Zeit. 
Drum laden wir euch alle ein, in der Pfarrscheune mit dabei 
zu sein. Dort wird geschunkelt und gelacht, denn wir ma-
chen Fasenacht. Am Samstig, 03. Februar 2024 um 14:11 
Uhr gots rund, da treiben wir es kunterbunt. Wir freuen uns 
auch über neue Gäste.
 
Das ganze Team begrüßt euch mit Narri-Narro

Schwarzwaldverein Sulzbachtal

MTB – Wintertour
Sonntag, 28.01.24
Fahrt im Sulzbachtal bis an die Schneegrenze
Bei zu schlechten Wetterverhältnissen wird die Tour ge-
kürzt oder entfällt!
Treffpunkt: Sulzburg, Marktplatz 10.00 Uhr
Rückkehr: ca. 13.00 Uhr
Wegstrecke: ca. 25 km, 500 Hm
Kondition: 2/4  Fahrtechnik: 2/4
Mitzubringen: funktionstüchtiges MTB, Helm + Handschu-
he, gefüllte Radflasche, Geld, geeignete  Kleidung
Führung und Info: Julian Riesterer Tel. 0176 70992528
Email: julianriesterer@online.de
 
Gäste sind herzlich willkommen! 
 
Aktuelle Hinweise und Änderungen sind auf unserer 
Homepage unter 
www.schwarzwaldverein-sulzbachtal.de ersichtlich.
 

Musikschule Markgräflerland

-Qualifizierter Musikunterricht und Kurse vor Ort-
50 Jahre Musikschule Markgräflerland
Wir feiern unser 50-jähriges Jubiläum und laden Sie zu un-
serem Jubiläumskonzert in Ihrer Gemeinde ein.
 
Bunter Abend in Ballrechten-Dottingen
Samstag, 03.02.2024 | 19.00 Uhr |
 Castellberghalle Ballrechten-Dottingen
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Bald hält die Narrenzeit Einzug und es ist Zeit für einen 
bunten Abend in Ballrechten-Dottingen. In der Castellber-
ghalle werden daher von der Bläserklasse bis zu den Einzel-
schülern jede Menge frohe Melodien zu einem tollen Jubi-
läumskonzert erklingen. Wir freuen uns auf Sie!
 
Vor und nach dem Konzert findet eine Bewirtung durch 
den Musikverein Ballrechten-Dottingen statt.
 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der 
Eintritt ist frei.
Die Musikschule Markgräflerland ist eine öffentliche Bil-
dungseinrichtung und unterrichtet in Ihrer Gemeinde vor 
Ort.
Unser vielseitiges Angebot richtet sich an alle Altersstufen 
und Interessen. Wir bieten Ihnen gerne eine kostenfreie 
Probestunde an. 

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

Kath. Pfarramt 
Seelsorgeeinheit Heitersheim

Katholische Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 
HEITERSHEIM und Mitteilungen für Ballrechten-Dot-
tingen
Samstag, 27. Januar 
18:00    Buggingen  Sonntagvorabendmesse
   
Sonntag, 28. Januar 4. Sonntag im Jahreskreis
09:00    Ballrechten  Messfeier
10:45    Heitersheim Messfeier

Dienstag, 30. Januar 
17:30 Eschbach Rosenkranz
18:00 Eschbach Messfeier
   
Mittwoch, 31. Januar   
07:30 Ballrechten Rosenkranz
08:00 Ballrechten Messfeier
   
Freitag, 2. Februar    Darstellung des 
Herrn - Lichtmess   Darstellung des Herrn
16:00  Heitersheim Beichtgelegenheit
17:30  Heitersheim Rosenkranz
18:00 Heitersheim  Messfeier (für Jürgen, Lieselotte 

und Heinz Sütterle und Gertrud 
und Johann Höfler)

   
Samstag, 3. Februar 
18:00 Sulzburg  Sonntagvorabendmesse (für Mar-

garete und Fritz Gutmann; Christel 
Thums)

   
Sonntag, 4. Februar  5. Sonntag im Jahreskreis
09:00    Eschbach Messfeier
10:45    Heitersheim Messfeier
  
Exerzitien im Alltag 2024 
Alles was atmet, lobe den Herrn!
In den Exerzitien während der Fastenzeit möchten wir mit 
dem Sonnengesang des Franz von Assisi ...
*   die Schöpfung dankbar wahrnehmen
*   aufmerksamer werden, was wir selber und was andere 

brauchen
*   für notwendige Veränderungen bereit werden

Die Termine sind in der Fastenzeit immer am Montag, 
um 20:00 Uhr im Pfarrsaal Heitersheim: 19.02. / 26.02. / 
04.03. / 11.03. / 18.03. /25.03.2024
Leitung: Cornelia Reisch und Dr. Peter Neher

Anmeldung bis 15. Februar 2024
•  schriftlich mit Formblatt des Flyers im Pfarrbüro Hei-

tersheim
•  oder per Mail: c.reisch@seelsorgeeinheit-heitersheim.de
•  oder telefonisch: 01 59 – 04 38 87 82

Informationen liegen an den Schriftenständen aus oder 
sind auf unserer Homepage zu finden: 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de
 
Tauftermine
Die Tauftermine der nächsten Monate finden Sie auf unse-
rer Homepage und im Pfarrblatt.
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag 09:00 - 11:00 Uhr  
 15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr
 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr

Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de

Evangelische Kirchengemeinde  
St. Cyriak Sulzburg

Liebe Gemeindeglieder,
als unsere Sekretärin Véronique Dörffler im Juli 2022 er-
krankte, konnten weder sie noch wir wissen, was das be-
deuten würden - zuallererst für sie und dann auch für uns. 
Später wurde klar, dass die Tage der Krankheit sich hin-
ziehen würden. Im Pfarramt haben wir uns nach und nach 
neu organisiert. Friedhelm Engler kümmerte sich um die 
Finanzen, Friederike Adams um das Meldewesen, Volker 
Banhardt um den großen Terminkalender, Ingrid Fritz-Wöl-
pert um den Kontakt zu den Mieterinnen. Der Rest fiel auf 
die Pfarrerin. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Nina Pfefferle 
kommt mit ins Team, Friedhelm Engler kann sich, wie er es 
wünscht, nach und nach zurückziehen, Friederike Adams 
bleibt. Ab März haben wir dann im Pfarramt wieder zwei-
mal in der Woche geöffnet. Die alten Zeiten werden nicht 
wieder zurückkehren, denn die Zahl der uns zustehenden 
Stunden wurde gekürzt. Goldene Zeiten erwarten uns also 
nicht, aber doch silberne. Mein großer Dank gilt allen, die 
unterstützt haben und noch immer unterstützen. Ich war 
am Anfang wirklich ratlos, ob wir hier ich im Chaos versin-
ken würden. Wir sind es nicht. Nur ein bisschen Chaos war 
angesagt. Ich danke allen, die mit einem verständnisvollen 
Auge darauf geschaut haben. Und Véronique Dörffler wün-
schen wir an dieser Stelle von Herzen alles Gute, dass es ihr 
bald besser gehen möge.
 
Herzliche Grüße
Ihre Pfarrerin Eva Böhme
  
Wir laden ein:
 
Mittwoch, 24.01.2024
16:00    Konfirmandenunterricht
  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus oder St. Cyriak
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Donnerstag, 25.01.2024
10:00    Sozialstation Betreuungsgruppe
  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
19:30     Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Sonntag, 28.01.2024
10:00     Gottesdienst Pfrn.E. Böhme  Sulzburg / St. Cyriak
 
Montag, 29.01.2024
20:00     Posaunenchor Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Dienstag, 30.01.2024
18:00     Schola St. Cyriak Probe Sulzburg / Ev. Gemeinde-

haus
 
Mittwoch, 31.01.2024
16:00    Konfirmandenunterricht
  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus oder St. Cyriak
 
Donnerstag, 01.02.2024
10:00    Sozialstation Betreuungsgruppe
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
19:30    Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Sonntag, 04.02.2024
10:00     Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls
  Pfrn.E. Böhme  Sulzburg / St. Cyriak
 
Wichtige Hinweise
Unsere Kirchen St. Cyriak in Sulzburg
und St. Ägidius in St. Ilgen sind tagsüber geöffnet.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro:
Mittwochs von 14.00 -16.00 Uhr
Ansonsten rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine 
E-Mail.
 
Telefon im Pfarrbüro: 07634 / 592179
Homepage:  www.evang-sulzburg-laufen.de
E-Mail Pfarramt:  st.cyriak@kbz.ekiba.de
E-Mail Pfarrerin Böhme:  eva.boehme@kbz.ekiba.de

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

"Mehr (er)leben" - Pflegeltern im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald gesucht
Nächster Informationsabend am 31. Januar 
Unter dem Motto "Mehr (er)leben" sucht der Pflege- und 
Adoptivkinderdienst des Landratsamtes Breisgau- Hoch-
schwarzwald weitere Pflegeeltern. Mehr denn je werden 
Pflegefamilien gebraucht, die Kinder auf Zeit oder auch 
auf Dauer bei sich aufnehmen können. 
Der nächste Informationsabend für Interessierte ist am 31. 
Januar von 18:00 bis 20:00 Uhr. Der Abend findet hybrid 
statt, es ist eine Teilnahme online oder in Präsenz möglich. 
Veranstaltungsort ist das Landratsamtsgebäude in der 
Berliner Allee 3 in Freiburg. 
Kinder und Jugendliche können aus verschiedensten 
Gründen nicht immer in ihren eigenen Familien aufwach-
sen. Dann kann eine Pflegefamilie die Chance darstellen, 
für eine bestimmte Zeit oder auch dauerhaft in einem sta-
bilen, familiären Umfeld aufzuwachsen. 
Es braucht dafür Menschen, die bereit sind, ein Kind oder 
Jugendlichen mit Zuversicht und Liebe, Offenheit und 
Mut bei sich aufzunehmen und in Ihr Lebensumfeld mit 
zu integrieren.  Angesprochen sind Familien, Paare - auch 
gleichgeschlechtliche - und Alleinstehende mit Wohnsitz 
im Landkreis.

Der Pflege- und Adoptivkinderdienst sucht Menschen, 
die sich eine Tätigkeit in der Bereitschaftspflege für eine 
vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugend-
lichen aus unterschiedlichen Altersgruppen in Akutsituati-
onen, im Rahmen der Vollzeitpflege auf einen bestimmten, 
längeren Zeitraum oder als auf Dauer angelegte Lebens-
form vorstellen können. 

Der Pflegekinderdienst bereitet Pflegeeltern auf diese 
Aufgabe vor und unterstützt und berät sie während der 
Aufnahme des Kindes.  Pflegeeltern erhalten ein monat-
liches Pflegegeld für die Aufnahme von Kindern und Ju-
gendlichen.
 
Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeiten 
finden sich auf der Homepage des Landratsamtes unter 
www.lkbh.de/pakd.
 

AUS DER NACHBARSCHAFT

Mikrozensus 2024 – Rund 62 000  
Haushalte in der Befragung
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg die Bevölkerung im Rahmen 
des Mikrozensus. Die Befragung startete am 8. Januar 
2024. Gleichmäßig über das Jahr verteilt erhalten etwa 
62 000 Haushalte im Südwesten Post vom Statistischen 
Landesamt. Die Auswahl der Haushalte erfolgt dabei auf 
Basis eines mathematischen Zufallsverfahrens. Die Präsi-
dentin des Statistischen Landesamts Frau Dr. Rigbers bit-
tet die ausgewählten Haushalte mitzuwirken: «Vor allem 
in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen ist 
der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein aktuelles Bild 
der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft ge-
zeichnet.«

Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, 
Bildungsabschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jähr-
lich wiederkehrenden umfasst der Mikrozensus auch wech-
selnde Themen. 2024 wird zusätzlich nach dem Pendelver-
halten der Menschen gefragt. Drei EU-weite Erhebungen 
ergänzen das nationale Grundprogramm: Fragen zur Betei-
ligung am Arbeitsmarkt gehören seit 1968 dazu. Seit 2020 
erweitern Fragen zu Einkommen und Lebensbedingungen 
den Mikrozensus. Zuletzt kamen im Jahr 2021 Fragen zur 
Internetnutzung privater Haushalte hinzu. Dabei sind die 
Auskünfte aller Menschen gleichbedeutend. Damit die Si-
tuation junger als auch alter Menschen korrekt dargestellt 
wird, gibt es keine Altersgrenze für die Befragung.

Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und 
Verwaltung bei den Planungen und der Entscheidungsfin-
dung. Sie werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt und von der Wissenschaft genutzt. Viele der Er-
gebnisse sind europaweit vergleichbar. Er ist die größte 
jährliche Haushaltebefragung in Deutschland.

Lichtschimmer – Angebote für Trauernde
Sie trauern um einen Ihnen nahestehenden Menschen und 
möchten sich mit Menschen in ähnlicher Lebenssituation 
austauschen. Lichtschimmer eröffnet mit unterschiedli-
chen Angeboten Raum für ihre Trauer und für Begegnung 
mit anderen Trauernden:
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Trauer-Café
Wir laden Sie herzlich ein, sich immer am letzten Freitag im 
Monat in geschützter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen 
mit anderen Betroffen zu treffen, Erfahrungen zu teilen 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Unsere Trauerbe-
gleiter/innen stehen Ihnen dabei gerne zur Seite

Ort: Albaneum, Joseph-Vomstein-Str.6, Bad Krozingen
Termin: 26.01.2024 von 15:30 – 17.00 Uhr
Alle Termine und weitere Informationen unter www.trauer-
begleitung-lichtschimmer.de

PARKINSON-Selbsthilfegruppe
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Re-
gionalgruppe Freiburg der deutschen Parkinson Vereini-
gung (dPV) trifft sich am Montag, 29. Januar 2024 um 
15.00 Uhr im Parkstift St. Ulrich, Hebelstr. 18, 79189 Bad 
Krozingen.
Frau Ulrike Leber - Ergotherapeutin in Bad Krozingen - hält 
einen Vortrag: "Wie Ergotherapie den Alltag für Parkin-
son-Patienten unterstützt".

Betroffene, deren Angehörige und Interessierte (auch 
Nicht-Mitglieder der dPV) sind dazu wie immer herzlich 
eingeladen (bitte unverbindliche Anmeldung per Telefon 
oder E-Mail). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos erteilt Uschi 
Daniel, Tel.: 07633-81522, 
E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de

Aktueller Termin für den Stammtisch 
pflegende Angehörige
Zusammenkommen - Probleme ansprechen - Lösungen 
finden
Bad Krozingen, 2024. Der nächste Stammtisch, initiiert 
von der Sozialstation Südlicher Breisgau e.V., für alle Men-
schen die Angehörige oder Freunde pflegen, findet am
29. Januar von 19.30 -21.00 Uhr in der Sozialstation Süd-
licher Breisgau, Am Alamannenfeld 14 in Bad Krozingen, 
statt.
Im Verlauf einer häuslichen Pflege kommt es immer wieder 
zu neuen Fragen. In einem geschützten Rahmen erhalten 
Pflegende aktuelle Informationen und bekommen Pfle-
getipps für den Alltag. Im Austausch mit Gleichgesinnten 
und Fachkräften, kann man sich am Stammtisch Rat holen. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Termine: jeweils am 
letzten Montag im Monat.

Informationen über: Sozialstation Südlicher Breisgau e.V., 
Elisabeth Klein-Wiesler, Telefon: 07633- 12219 sowie über 
E-Mail: klein-wiesler@sozialstation-suedlicher-breisgau.de

Beratung im Sozialrecht:
Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH 
in Müllheim mit Andrea Biehler findet am Dienstag, den 
13. Februar von 14 bis 17 Uhr im Rathaus, Bismarckstraße 
3 statt.

Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die 
Rechtsgebiete aller gesetzlichen Sozialversicherungen 
(Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversi-
cherung). Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbe-
hinderten- und sozialen Entschädigungsrecht als auch in 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter ver-
treten. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 
76 1 / 50 44 9-0 ist erforderlich.

 
Für DICH sind wir attraktiv, als Arbeitgeber 

 
DU … 

… bist ein Organisationstalent, flexibel und engagiert? 
… magst Abwechslung statt Routine? 

… behältst den Überblick, auch wenn es hektisch 
zugeht? 

… hast Lust, Teil eines einzigartigen Teams zu sein? 
 

Dann bewirb Dich bei uns als Sekretär des 
Bürgermeisters und Sachbearbeiter für das Hauptamt 

(m/w/d)! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Mathilde-Huntsinger-Amann-Kindergarten 
mit Kleinkindbe-treuung im Ortsteil Seefelden suchen 
wir ab dem 01. September 2024

2 Anerkennungspraktikant*innen
(m / w / d), je 1 Person für den Ü3- und den U3-Bereich

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie im 
Internet.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Leiterin 
des Kindergartens, Tanja Zimmermann (Tel.: 07634 
/505650, E-Mail: gemeindekiga-buggingen @t-on-
line.de), und Hauptamtsleiterin Sonja Pfeiffer (Tel.: 
07631/1803-23, E-Mail: sonja.pfeiffer@buggingen.de) 
gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das 
Bürgermeister amt Buggingen. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Bürgermeisteramt Buggingen 
Hauptstraße 31 | 79426 Buggingen Telefon: 
07631/1803-0, stellenangebote.buggingen.de

Ende des redaktionellen Teils



Inh. Francesca De Francesco
Albert-Hugard-Str. 1

79219 Staufen im Breisgau
Tel.: +49 (0) 7633 9530-0
www.Sonne-Staufen.de

Lieferservice in Staufen, Grunern und Ballrechten-Dottingen
ab Bestellwert von 20,- € Ihr Sonnen-Team

Lieferservice

bis 21.30 Uhr

Wir suchen für unseren 
2-Personen-Haushalt in Dottingen eine Hilfe, 

ca. 2 x wöchentl./2 Std. nach Vereinbarung.

Tel.: 0172-7692613

RIKE RICHSTEIN
DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch � ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen im 
Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 

UNSER BUCHTIPP

www.primo-stockach.de



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
BIBERACHER OCHSENFETZEN: 
Ochsenfi let in ca. 15-20 g schwere, dünne Fetzen 
(Scheibchen, Blätter) schneiden, salzen, pfeffern. 
Nun in einer Pfanne in Rapsöl scharf anbraten, aber 
nur ganz kurz anbraten (etwas weniger als 1 Min.) 
anbraten und sofort wieder aus der Pfanne nehmen. 
Auf einem Sieb abtropfen lassen und den Fleisch-
saft auffangen. Schalotten in der Pfanne anbraten, 
mit Cognac (oder Sherry bzw. einem fruchtigen 
Rotwein) ablöschen, Bratensauce und Fleischsaft 
dazu. Alles stark und sämig (dickfl üssig) einkochen, 
vom Herd nehmen, das Fleisch hineingeben, gut 
durchschwenken – und servieren. 

OFEN-KARTOFFELBREI WIE AM HOCHRHEIN: 
Backofen auf 220°C Ober-/Unterhitze (Heißluft 
200°C) vorheizen. Kartoffeln schälen, in Stücke 
schneiden, in Salzwasser gar kochen. Abgießen. 
Nun Milch über die Kartoffeln gießen. Alles gut 
zu Brei stampfen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
abschmecken. In eine gefettete Form die Hälfte 
des Kartoffelbreis einfüllen, den geriebenen Käse 
darüberstreuen und dann die restliche Hälfte des 
Kartoffelbreis geben. Nun diese oberste Schicht 
mit einer Gabel etwas aufwirbeln. Kleine Butter-
fl öckchen darauf verteilen und im Ofen bei 220°C 
Ober-/Unterhitze (Heißluft 200°C) backen, bis sich 
eine schöne Kruste gebildet hat.

KNOBLAUCHKAROTTEN: 
Die Karotten putzen, schälen und in schmale Streifen 
schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die 
Knoblauchzehen mit einer Knoblauchpresse oder 
-reibe hineindrücken bzw. reiben und die Karotten 
darin anbraten. Den Zucker über die Karotten 
streuen und eine Minute weiterbraten lassen, dann 
sehr wenig Wasser dazugeben und zugedeckt düns-
ten. Die Karotten sollten bissfest serviert werden.

Tipps & Tricks
Ochsenfetzten haben ihren Ursprung in 

Österreich, vor allem (aber nicht nur) in baye-

rischen Wirtshäusern werden sie als Spezialität 

angeboten. Ochsenfl eisch schmeckt saftig, ist zart 

und aromatisch. Ochsen (= männliche kastrierte 

Rinder) wachsen recht langsam, was eine höhere 

Fleischqualität garantiert. Das gesunde Fleisch 

enthält viele ungesättigte Fettsäuren. Ge-

schälte und zerkleinerte Kartoffeln schnell 

weiterverarbeiten, um Vitaminverluste 

zu vermeiden. 
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BIBERACHER OCHSENFETZEN MIT OFEN-KARTOFFELBREI 

WIE AM HOCHRHEIN UND KNOBLAUCH-KAROTTEN

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
BIBERACHER 
OCHSENFETZEN
500 g Ochsenfi let (alter-
nativ: Lende oder Hüfte)
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
2 EL Rapsöl
50 g Schalotten, fein 
gewürfelt
100 ml Cognac (alternativ: 
Sherry oder fruchtiger 
Rotwein)
250 ml Bratensauce

OFEN-KARTOFFELBREI 
WIE AM HOCHRHEIN
1 kg Kartoffeln

200 ml warme Milch
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
1/4 – ¾ geriebene Mus-
katnuss (je nach Wunsch)
100 g geriebener Bergkäse  
100 g geriebener Emmen-
taler
Butterfl öckchen
AUSSERDEM:
1 gr. gefettete Form

KNOBLAUCHKAROTTEN
500 g Karotten
2 EL Butter
2 gr. Knoblauchzehen
1 TL Zucker



WIR SUCHEN SIE ALS KURSLEITER FÜR
ZUMBA/ KINDERZUMBA ODER PILATES.

Sie haben besondere Fortbildungen, Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, 
die sie als Trainer qualifizieren?

Ihre Stärken:
Sie sind in Ihrem Bereich sattelfest, haben Freude am Umgang mit Menschen 
und verfügen über pädagogische Fähigkeiten. 
Idealerweise haben Sie bereits Kurserfahrungen.
Sie können Ihre Kursteilnehmer/innen motivieren und animieren, 
sind zuverlässig, arbeiten selbständig und können auch improvisieren.
Auf Honorarbasis suchen wir Sie für Dienstag von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr
und Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr (evtl. ging stattdessen auch Freitag)

Bewerbung gerne an:
Deutscher Arbeitskreis für Familienhilfe
Fachklinik Münstertal  
Albert-Hugard-Str. 34, 79219 Staufen im Breisgau
Tel. 07633-80070 oder per Mail an muenstertal@ak-familienhilfe.de

Nettes Frauenarztpraxisteam in Bad Krozingen 
sucht dringend ab sofort 

MFA (m/w/d) in Teilzeit.

Bitte melden Sie sich unter 
praxis@drmaluche.de oder tel. 07633 / 94 69 980

PATRICK SIMMIG
Malermeister

Tel. 07633 - 9396380  |  Tel. 0171 - 601 94 51 
www.maler-patricksimmig.de  |  maler-simmig@gmx.de
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WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 6!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund des „Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 8. Februar 2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 6  
spätestens am Freitag, 02.02.2024 im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d) 
Wir suchen ab sofort zwei Zahnmedizinische Fachangestellte 
in Voll- oder Teilzeit. Einmal für den Empfangsbereich (gerne 
mit Abrechnungskenntnissen) und zusätzlich eine Stelle für 
Stuhlassistenz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
info@stamouli-zaunegger.de


